
   

Allgemeine Geschäftsbedingungen der XL solutions GmbH 
 
§ 1 Geltungsbereich  
 
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließlich. Von unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen wir 
nicht an. Im kaufmännischen Verkehr gelten diese Bedingungen auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, es sei 
denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Abweichungen und mündliche Vereinbarungen sind nur nach 
schriftlicher Bestätigung wirksam.  
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
(1) Unsere Angebote sind zwei Wochen nach Abgabe des Angebotes verbindlich, soweit nichts anderes vereinbart ist.  
 
(2) Der Auftrag ist für uns nur verbindlich, wenn er durch uns schriftlich bestätigt worden ist oder wir mit der 
Umsetzung bzw. Auftragsausführung beginnen. 
 
(3) Kostenschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und entfalten keine Rechtswirksamkeit.  
 
(4) Beruht unser Angebot oder unsere Auftragsbestätigung auf technischen Angaben des Bestellers (Abbildungen, 
Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben etc.), so ist unser Angebot nur dann verbindlich, wenn der Auftrag 
entsprechend den technischen Vorgaben des Bestellers ausgeführt werden kann. Stellt sich nach Vertragsschluss 
heraus, dass der Auftrag nicht entsprechend den technischen Angaben des Bestellers durchgeführt werden kann, sind 
wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, sofern und soweit der Besteller nicht bereit ist, die von uns 
vorgeschlagene technische Ersatzlösung zu akzeptieren und gegebenenfalls tatsächlich entstehende Mehrkosten zu 
übernehmen. Im Falle eines solchen von uns nicht verschuldeten Rücktritts vom Vertag sind wir berechtigt, als 
pauschalen Schadensersatz 15 % des Nettoauftragsvolumens von unserem Besteller zu verlangen. 
 
§ 3 Lieferungen und Leistungen 
 
(1) Für den Umfang der Lieferung / Leistung ist unser schriftliches Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung 
maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
 
(2) Der Beginn sowie die Einhaltung der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärungen aller technischen 
Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Hierzu 
gehören vor allem die Beibringung der notwendigen Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben und etwaige 
vereinbarte Vorauszahlungen. Liefer- / Leistungsfristen und -termine stellen stets bestmögliche Angaben dar, sind 
aber generell unverbindlich. Übergeben wir die bestellte Ware an eine Transportperson oder zeigen wir dem Besteller 
unsere Versandbereitschaft an, so gilt der Termin der Übergabe bzw. der Termin der Anzeige der Versandbereitschaft 
als Liefer- / Leistungstermin.  
 
(3) Die unseren Angeboten beigefügten Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, falls nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet, nur annähernd maßgebend. Der Besteller hat unverzüglich und 
unaufgefordert sämtliche Maße und Gegebenheiten vor Ort nochmals zu prüfen und uns auf eventuelle Abweichungen 
hinzuweisen.  
 
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  
 
(5) Wir haften im Fall des Liefer- / Leistungsverzugs der Höhe nach für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 
einer pauschalisierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% des Wertes der netto Gesamtlieferung, maximal 
jedoch nicht mehr als 5% des Wertes der Gesamtlieferung. Dieses gilt nicht, soweit der Verzug auf grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht.  
 
(6) Im Falle einer Liefer- / Leistungsverzögerung unsererseits, ist der Besteller berechtigt, uns eine angemessene 
Nachfrist zur Leistung zu setzen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist er berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten, es sei denn, wir mussten trotz der Fristsetzung nicht mit dem Rücktritt rechnen. Bei schuldhaftem 
Handeln unsererseits kann der Besteller Schadensersatz statt der Leistung verlangen. In Fällen leichter Fahrlässigkeit 
ist der Schadensersatzanspruch entsprechend dem vorstehenden Absatz begrenzt.  
 
(7) Sind wir aus dem geschlossenen Vertrag zur Vorleistung verpflichtet, so können wir die uns obliegende Leistung 
verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die uns 
zustehende Gegenleistung auf Grund schlechter Vermögensverhältnisse gefährdet ist oder sonstige 
Leistungshindernisse drohen wie z.B. durch Export- oder Importverbote, durch Kriegsereignisse, Zusammenbrüche 
von Zulieferern, krankheitsbedingte Ausfälle zur Leistung notwendiger Mitarbeiter. 

 
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen  
 
(1) Unsere Preise verstehen sich stets ab Werk zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Versandkosten, Zoll und 
Transportversicherung und sonstige mit der Auslieferung verbundenen Aufwendungen, einschließlich der Kosten für 
die Erstellung behördlich vorgeschriebener Sicherheits- oder Konformitätszertifikate trägt dementsprechend der 
Besteller.  
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(2) Unsere Forderung wird mit Zugang der Rechnung fällig. Der Schuldner gerät mit Ablauf von 30 Tagen ab Zugang 
der Rechnung auch ohne Mahnung mit der Zahlung in Verzug. Ab diesem Zeitpunkt hat er die uns entstehenden 
Verzugsschäden zu ersetzten, insbesondere Zinsen i.H. von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. 
Kommt der Kunde mit der Zahlung eines fälligen Betrages oder Teilbetrages länger als 14 Tage in Verzug, so wird der 
gesamte Rest sämtlicher offen stehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort zur Zahlung fällig. Das 
gleiche gilt bei Nichteinlösung von Schecks des Bestellers, Zahlungseinstellung, Insolvenz sowie bei Nachsuchen eines 
Vergleiches durch den Besteller. 
 
§ 5 Gefahrübergang 
 
(1) Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Gefahr des Kunden. Erfolgt der Versand auf Wunsch des Kunden, so geht 
die Gefahr mit der Bekanntgabe der Versandbereitschaft auf ihn über. Lieferungen werden nur auf schriftlichen 
Wunsch des Kunden in seinem Namen und auf seine Rechnung versichert.  
 
(2) Schulden wir die Erbringung eines Werkes oder wurde die Durchführung einer Abnahme vereinbart, so tritt 
Gefahrübergang mit Abnahme des Werkes ein. Verzögert sich oder unterbleibt die Abnahme infolge von Umständen, 
die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Abnahmebereitschaft auf den Besteller 
über.  
  
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Wir behalten uns an den von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis keine aus der Bestellung entstandene 
Forderung mehr vorhanden ist. Bestehen neben der uns aus der Bestellung zustehenden Forderung im Zeitpunkt der 
Lieferung noch andere Forderungen gegenüber dem Besteller, so behalten wir uns das Eigentum an den von uns 
gelieferten Waren bis zum Ausgleich sämtlicher oben bezeichneten Forderungen vor (erweiterter Vorbehalt).  
 
(2) Der Kunde darf den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstand weder verpfänden noch zur Sicherheit 
übereignen. Die Weiterveräußerung ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung gültig.  
 
(3) Be- oder verarbeitet der Besteller die gelieferte Ware, so erfolgt die Be- oder Verarbeitung für uns in der Weise, 
dass wir an der neuen Sache Miteigentum mit dem Anteil erwerben, der dem Einkaufswert der gelieferten Sache im 
Verhältnis zum gesamten Verkaufswert der neuen Sache entspricht. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns 
gehörenden Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes unserer für die hergestellte Sache verwendete Vorbehaltsware zu dem Verkaufswert der neuen Sache zur Zeit 
der Verarbeitung zu. Diese Verarbeitungsklausel setzt sich fort an allen Forderungen, die der Besteller durch den 
Weiterverkauf der dieser Verarbeitungsklausel unterliegenden Sachen künftig erwirbt. Der Besteller tritt die aus dem 
Weiterverkauf dieser Sache entstehenden Forderungen bis zur Höhe unserer Zahlungsansprüche an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an.  
 
(4) Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen Waren untrennbar verbunden, vermischt oder 
vermengt, erwerben wir Miteigentum an der gesamten Menge in Höhe des Wertanteils unserer Lieferung, §§ 947, 948 
BGB. Erwirbt der Besteller durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon 
jetzt an uns Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der neu hergestellten 
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Wir nehmen diese Übertragung an. Der Besteller hat in 
diesem Fall die in unserem Eigentum stehende Ware unentgeltlich zu verwahren.  
 
(5) Der Eigentumsvorbehalt wird verlängert auf alle Forderungen des Bestellers, die dieser aus dem Weiterverkauf der 
gelieferten Waren oder aus dem Weiterverkauf der neu hergestellten Waren erwirbt. Die Forderungen werden uns in 
Höhe des offen stehenden Rechnungsbetrages abgetreten. Der Besteller tritt diese künftigen Forderungen 
sicherheitshalber zum Zeitpunkt der Entstehung ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Besteller ist zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. der neu hergestellten Ware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass seine 
Kauf- bzw. Werklohnforderung gemäß vorstehenden Bestimmungen auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist der 
Besteller nicht berechtigt. 
 
(6) Unsere Sicherungsrechte hindern den Besteller nicht, über uns gehörige Gegenstände oder uns sicherungshalber 
abgetretene Forderungen im normalen Geschäftsbetrieb zu verfügen. Ein normaler Geschäftsbetrieb liegt nicht mehr 
vor, wenn der Besteller mit seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber uns einen Monat nach Verzugseintritt in 
Rückstand kommt, die Zahlungseinstellung erfolgt oder ein Insolvenzantrag gestellt wird. In diesem Fall ist der 
Besteller auf unser Verlangen hin verpflichtet, seinen Abnehmern die Abtretungen bekannt zu geben, den Einzug der 
Forderungen zu unterlassen und den Einzug durch uns zuzulassen. Auf unser Verlangen hin ist der Besteller ferner 
verpflichtet, uns auf erstes Anfordern die Adressen seiner Drittbesteller bekannt zu geben.  
 
§ 7 Haftung 
 
(1) Der Kunde / Besteller hat unsere Leistung bzw. Ware nach Erhalt unverzüglich – v.a. auf sichtbare Schäden, 
Mängel, Gewicht und Ausmaß – zu prüfen. Offensichtliche Mängel unserer Leistung sind vom Besteller unverzüglich ab 
Erhalt zu rügen. Nicht offensichtliche Mängel sind ebenfalls unverzüglich nach dem Erkennen bei uns geltend zu 
machen. Versäumt der Besteller die Absetzung der Rüge binnen einer Ausschlussfrist von 7 Tagen, gilt unsere 
Leistung auch in Ansehung des Mangels als genehmigt.  
 
(2) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die Ware bzw. das Werk einen Mangel aufweisen, der bereits bei 
Gefahrübergang bzw. Abnahme vorlag, so werden wir die Ware bzw. das Werk, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatz liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. Wir sind zur dreimaligen Nachbesserung bzw. Nacherfüllung berechtigt. 
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Schlägt die Nacherfüllung fehl, hat der Kunde das Recht, den Vergütungsanspruch um einen angemessenen Betrag zu 
mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Vertragspartner nicht verlangen.  
Ausgenommen von unserer Mängelhaftung sind weiter nicht von uns verursachte und verschuldete Schäden, wie 
insbesondere Schäden, die auf fehlerhafte Datenträger, unsachgemäße Installation durch den Besteller, parallel 
betriebene Software, Viren, von uns nicht autorisierte Nachbesserungs- oder Wartungsarbeiten, Bedienungsfehler, 
Eingriffe des Bestellers oder Dritter in die Software oder ähnliches verursacht sind.  
 
(3) Schadensersatzansprüche des Kunden aus jeglichem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, sofern in diesen 
Bestimmungen nichts anderes geregelt ist. Dieses gilt insbesondere auch für Folgeschäden. Dieser Haftungsausschluss 
gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlern zugesicherter Eigenschaften. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr unter Kaufleuten beschränkt sich unsere Haftung bei grob fahrlässiger Vertragsverletzung auf den 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbaren Schaden, höchstens jedoch auf Schadensersatz in Höhe des 
vertraglich vereinbarten Preises der Gesamtleistung.  
 
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblichen Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit, bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, 
die nach dem Gefahrübergang bzw. der Abnahme infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung , übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten Dritter, ungeeigneten Baugrundes oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom 
Kunden der Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und 
die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  
 
(5) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 
von uns gelieferte Ware bzw. das von uns erstellte Werk nachträglich an einen anderen Ort als den Bestimmungsort 
verbracht worden ist.  
 
(6) Treten innerhalb der Gewährleistungsfrist Mängel an den gelieferten oder montierten Gegenständen auf, so sind 
uns diese umgehend, spätestens binnen zwei Wochen nach Kenntnisnahme mitzuteilen. Gewährleistungsansprüche 
sind ausgeschlossen, sofern der Kunde / Besteller nicht die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten vorgenommen hat. Für die Vornahme dieser Arbeiten ist der Kunde beweispflichtig.  
 
(7) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware bzw. des Werkes zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges bzw. vor der Abnahme richten sich 
die Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
(8) Mängelansprüche aus Kauf- und Werkvertrag verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Übergabe der Ware bzw. 
Abnahme des Werkes. Vorstehendes gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt.  
 
§ 8 Mietbedingungen  
 
(1) Es gelten die Preise des jeweils gültigen Angebotes / Auftragsbestätigung, sofern nicht schriftlich andere Preise 
vereinbart worden sind.  
 
(2) Gegenstand des Mietvertrages sind die in unserer Auftragsbestätigung aufgeführten Einzelgeräte. Wir behalten uns 
das Recht vor, die dort genannten Geräte durch funktionsgleiche andere Geräte zu ersetzen.  
 
(3) Der zufällige Untergang oder die zufällige Verschlechterung des Mietgegenstandes nach Übergang der Gefahr auf 
den Mieter entbinden den Mieter nicht von der Einhaltung der im Mietvertrag übernommenen Verpflichtungen, 
insbesondere der Zahlung des Mietzinses. Der Mieter ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich von dem Eintritt eines 
dieser Ereignisse zu informieren.  
 
(4) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Besteller verpflichtet die Mietgegenstände gegen Diebstahl, Zerstörung, 
Beschädigung und zufälligen Untergang zu versichern. Der Versicherungsschutz hat die Zeit zwischen Übernahme der 
Ware an unserer Transportrampe und Rücklieferung der Ware zu unserer Transportrampe abzudecken. Der 
Versicherungsvertrag ist mit einem anerkannten Versicherungsunternehmen abzuschließen. Auf Verlangen ist uns der 
Versicherungsnachweis auszuhändigen.  
Der Besteller tritt bereits jetzt künftige Ansprüche gegen das Versicherungsunternehmen aus dem abgeschlossenen 
Versicherungsvertrag sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an.  
Bei Vorliegen eines Schadensfalles hat der Besteller diesen unverzüglich der Versicherungsgesellschaft zu melden und 
diese anzuweisen, Zahlungen nur auf eines unserer Konten zu leisten. Der Besteller hat die Schadensabwicklung nach 
Kräften zu unterstützen, vor allem uns und der Versicherungsgesellschaft sämtliche zur Schadensbearbeitung 
notwendigen Dokumente auszuhändigen.  
Soweit in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen darauf hingewiesen wird, dass die Ware durch unser Haus 
versichert wird entfällt beim Besteller die Pflicht zur Versicherung. In diesem Fall sind wir berechtigt die in unserem 
Haus entstehenden Kosten an den Besteller weiterzuberechnen. Die Kosten werden mit pauschal 2% des 
Nettomietpreises angesetzt. Dem Besteller ist der Nachweis gestattet, dass die in unserem Hause entstandenen 
Kosten geringer ausgefallen sind als bezeichnete Pauschale oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.  
 
(5) Mängel sowie durch den Transport entstandene Schäden sind uns sofort mitzuteilen. Dasselbe gilt für im Voraus 
nicht erkennbare Störungen an den Mietgegenständen.  
 
(6) Schadensersatzansprüche wegen Mängel an den Mietgeräten sind ausgeschlossen, sofern uns oder unseren 
gesetzlichen Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten vorgeworfen werden kann.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen der XL solutions GmbH Stand 01.08.06 



   

 
(7) Ist der Besteller aus Gründen die in seiner Sphäre liegen (z.B. Rücktritt vom Vertrag, Kündigung oder ähnliches) 
nicht an der Durchführung des abgeschlossenen Mietvertrages interessiert, so sind wir berechtigt ihm folgende 
Beträge in Rechnung zu stellen: Mitteilung weniger als 1 Woche vor Mietbeginn: 90 % / Mitteilung weniger als 2 
Wochen vor Mietbeginn: 75 % / Mitteilung weniger als 4 Wochen vor Mietbeginn: 50 % / Mitteilung im übrigen: 30 % 
der jeweils vereinbarten Bruttomietpreise. Im Rahmen der Abrechnung werden wir ersparte Aufwendungen und 
anderweitige Gebrauchsüberlassung berücksichtigen, soweit sie die oben bezeichneten vorgenommenen prozentualen 
Abzugspositionen übersteigen. Dem Besteller ist jeweils der Nachweis höherer Abzugspositionen gestattet.  
 
(8) Der Besteller verpflichtet sich, die Geräte und die dazugehörigen Teile pfleglich und ordnungsgemäß zu behandeln. 
Für Verschlechterungen der Mietsache haftet der Mieter, sofern und soweit ihn oder ein gesetzlicher Erfüllungsgehilfe 
ein Verschulden trifft. Der Mieter hat insbesondere die Transport-, Nutzungs-, Wartungs-, und Pflegevorschriften zu 
achten. Ein Transport darf nur in den dafür vorgesehenen Verpackungen erfolgen.  
 
(9) Nach Beendigung der Mietzeit hat der Mieter den Mietgegenstand auf seine Kosten und Gefahr unverzüglich und 
ordnungsgemäß in der Originalverpackung an uns zurück zu senden. Wir behalten uns hierbei eine 2-wöchige Frist vor, 
innerhalb derer die ordnungsgemäße Rückgabe geprüft wird.  
Wird der Mietgegenstand vom Mieter verspätet zurückgegeben, so hat der Mieter unbeschadet der weiteren 
Verpflichtung zum Schadensersatz den vereinbarten Mietzins bis zur Rückgabe der Mietsache zu entrichten. Kommen 
wir wegen der verspäteten Rückgabe des Mietgegenstandes unsererseits gegenüber einem Dritten in Verzug, hat der 
Mieter insbesondere die Kosten für die Beschaffung eines Ersatzes zu übernehmen. Weitere Schadensersatzansprüche 
bleiben hiervon unberührt.  
Wird der Mietgegenstand in nicht ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben, so hat uns der Mieter den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen, insbesondere für die Dauer einer eventuellen Instandsetzung den vereinbarten 
Mietzins zu entrichten.  
 
(10) Unternimmt der Besteller an den Mietgeräten selbständig – ohne Einwilligung oder Absprache mit uns – eine 
Reparatur, so haftet der Besteller für die dadurch eventuell entstehenden Schäden. Der Besteller haftet auch für 
Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Transport oder Standortwechsel entstehen.  
 
§ 9 Urheberrecht / Geheimhaltung  
 
(1) Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrungen dürfen 
ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrags verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht 
ihrer Bestimmung nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder dem Dritten bereits bekannt sind. Dritte sind 
nicht die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses hinzugezogenen Hilfspersonen wie Freie Mitarbeiter, 
Subunternehmer etc.  
 
(2) Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, Vertraulichkeit über den Inhalt dieses Vertrags und über die bei 
dessen Abwicklung gewonnenen Erkenntnisse zu wahren.  
 
(3) Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.  
 
(4) Die übergebenen Unterlagen wie Zeichnungen, Dokumente etc. sind nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
an uns herauszugeben, sofern der Verbleib beim Kunden nicht vertraglich vereinbart ist. 
 
(5) Presserklärungen, Auskünfte etc. in denen auf unser Unternehmen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, 
sind nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung – auch per E-Mail – zulässig.  

 
§ 10 Datenschutz 
 
Alle auf das Vertragsverhältnis bezogenen Daten werden im Einverständnis des Kunden von uns gespeichert.   
 
§ 11 Sonstiges 
 
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist Düsseldorf, soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen ist oder der Besteller in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat oder seinen Gerichtsstand ins Ausland verlegt.  
 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des UN-
Kaufrechts.  
 
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien werden die unwirksame Klausel durch eine solche 
ersetzen, die der weggefallenen möglichst nahe kommt und zulässig ist. Jede Partei ist insoweit berechtigt, eine 
Klausel schriftlich vorzuschlagen. Diese gilt als vereinbart, sofern die andere Partei nicht schriftlich binnen zwei 
Wochen nach Zugang  diesem Vorschlag widerspricht. Der schriftliche Vorschlag einer Klausel ist der anderen Partei 
mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. Der Widerspruch darf auch in sonstiger schriftlicher Form, insbesondere auch 
im elektronischen Datenverkehr, erfolgen.  
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Disclaimer – Haftungsausschluss 
 
 
1. Haftungsbeschränkung 
 
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website 
erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors 
und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei 
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. 
 
 
2. Externe Links 
 
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung 
der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte 
daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. 
Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften 
Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link 
liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete 
Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links 
unverzüglich gelöscht. 
 
 
3. Urheber- und Leistungsschutzrechte 
 
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede 
vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte 
Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die 
Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 
 
 
4. Datenschutz  
 
Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete 
Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. 
Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder 
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei 
denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. 
Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung 
und Weitergabe ihrer Daten. 
 
 
5. Besondere Nutzungsbedingungen  
 
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Nummern 1. bis 4. 
abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen 
Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen. 
 

Quelle: Disclaimer von Juraforum.de & bista.de & Experten-branchenbuch.de 
(http://www.juraforum.de/disclaimer_muster/) 
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